
Aufbewahrungsfristen elektronischer Steuerunterlagen verkürzt 

Die Archivierung elektronisch gespeicherter Steuerunterlagen wird einfacher. 
Wechseln Unternehmer ihre Software, müssen sie die alten Datenver-
arbeitungsprogramme nicht mehr zehn Jahre lang in Betrieb halten. Sie können 
künftig bereits fünf Jahre nach dem Wechsel abgeschafft werden, wenn ein 
maschinell lesbarer und auswertbarer Datenträger mit den gespeicherten 
Steuerunterlagen vorhanden ist. Das gilt für alle Daten, deren Aufbewahrungsfrist 
bis zum 01.01.2020 noch nicht abgelaufen ist. 
 


